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Antrag 
 

Vorlage: AT/0073/2018 Datum: 30.05.2018 

 

Verfasser: 02-SPD-Ratsfraktion Az.:  

Betreff: 

Antrag der SPD-Ratsfraktion: Brückerbach in Koblenz-Rübenach 

Gremienweg: 

21.06.2018 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Rat möge beschließen, die Verwaltung zu beauftragen, in allen Plänen, die die Gemarkung Rü-

benach betreffen, den fälschlicherweise als „Bubenheimer Bach“ bezeichneten Bachlauf ausschließ-

lich mit seinem richtigen Namen „Brückerbach“ zu bezeichnen. 

 

 

Begründung: 

Seit vielen Jahren findet in der Stadtverwaltung ein schleichender Prozess statt, den „Brückerbach“ 

fälschlicherweise als „Bubenheimer Bach“ zu bezeichnen. In der medialen Berichterstattung wird 

dies dann natürlich 1:1 übernommen. Bei Bezeichnung „Brückerbach“ fußt auf einem historischen 

Bezug, nämlich der früher existierenden Brücke samt Brückenhaus. Für die Einwohner von Rübe-

nach ist die falsche Benennung des Brückerbachs keine Lappalie, sondern ein Eingriff in das Kul-

turgut ihres Stadtteils und seiner historischen Genese. Der Brückerbach ist und bleibt ein Stück Rü-

benacher Kulturgut. Die Verwendung des korrekten Namens zu fordern, ist nicht zu viel verlangt. 
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